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DOSSIER

Detmar Doering,
geboren 1957, studierte
Philosophie und

Geschichte an der
Universität zu Köln und

am University College
London. Promotion 1989
im Fach Philosophie.
1980-1983
Gründungslandesvorsitzender der

Jungen Liberalen in

Nordrhein-Westfalen;
1990-1994 Referent
für Ordnungspolitik und

Grundsatzfragen bei der

Friedrich-Naumann-

Stiftung in Königswinter.

Seit 1995
Stellvertretender Leiter
(Bereich Wissenschaft)
des Liberalen Instituts
in Königswinter.

arktwirtschaft und selbstorganisierende
Gesellschaft

Ein Zerrbild geht um in Europa. Als «Neoliberalismus» oder

«Marktliberalismus» ist es bekannt. Die Modepropheten sind
sich einig: Hier läge eine Weltverschwörung vor, die im Namen
der «Globalisierung» eine Utopie realisieren wolle, in der
nichts als die Befriedigung von Selbstsucht und Profitgier
mehr bestehen könne. Das Ende der Moral stehe bevor.

«Do odei so ähnlich sieht
das Zeitbild «Neoliberalismus» aus, das in
den Medien Kontinentaleutopas kutsiett.
Ein Zeitbild muss es wohl sein, denn man
witd in dieser Welt veigeblich einstzunehmende

Leute finden, die einet solchen

Utopie dei Selbstsucht anhängen. Dei pe-
luanische Schtiftstellet Mario Vargas Llosa

sagte küizlich nicht ohne Beiechtigung, et
kenne niemanden, dei sich «neo-libetal»

nenne. Wei also auf die Fiktion des

«Neoliberalismus» zielt, will etwas andetes ttef-
fen, nämlich den echten Liberalismus. Es

handelt sich um den antiliberalen Kampfbegriff

der neunziger Jahre schlechthin.
Diesel echte Liberalismus ist natüflich

alles andeie als eine Philosophie dei
Unmoral. Im Gegenteil, et besitzt eine
ausseist sttikte und kohätente Moral: den
Univetsalismus det unvetäusseibaten Men-
scheniechte. Wotin denn nun diese Rechte
bestehen, datübet hat es immet wiedei
abweichende Meinungen gegeben. Rechte
sind in det heutigen Diskussion häufig nur
noch Ansptüche, die man übet den Staat

an seine Mitbütget eihebt, und die subjektiv
als besondets dringlich eingestuft weiden.

An wen und wieviel Ansptüche et-
hoben wetden sollen, bleibt unklat, d.h.
politische! Vethandlung, d.h. dei Macht
übellassen. Ein solches Veiständnis von
«Rechten» ist nicht liberal und univetsa-
listisch, sondern beliebig. Das liberale
Veiständnis von Rechten ist hingegen nicht
beliebig und kann es auch nicht sein. Es

geht schliesslich um den Schutz des In¬

dividuums voi Übetgtiffen. Lässt man den

potentiellen Übeigteifein beliebige Intet-
pretationsspieliäume über die Rechtssphäre

des Individuums, dann ist es mit
diesem Schutz schnell vorbei.

Die Moral des Eigentums

Der von John Locke entwickelte, liberale

Begiiff von Rechten dieht sich um das

Eigentum. Mag sein, dass dies dem
Liberalismus sein «matetialistisches» Image
eingetragen hat, doch Locke versteht untet
Eigentum etwas wesentlich Umfassendeies
als matetiellen Reichtum. Et veitiitt ein

motalphilosophisches Konzept. Property
bedeutet zunächst einmal nichts andetes
als Respekt voi der Person. Ein Mensch

gehört sich selbst und niemandem sonst!
Von self-ownership spticht man in Amerika.

Damit ist jeder Gewalt eine physische
Gtenze gesetzt. «Ausseies» Eigentum kann
ein Mensch nut dann legitim etwetben,
wenn er dabei andere Personen nicht
verletzt, d.h. dutch Eistbenutzung freiet
Ressourcen, dutch Tausch, duich Geschenk
oder durch Vertrag. Nut eine solche liberale

Auffassung ist im Sinne Kants als

univeisale Maxime, d.h. als kategotischet
Imperativ denkbar.

Eigentum — das Eigentum des einzelnen

an sich selbst — beinhaltet also einen seht
stiikten Moialcode - einen so stiikten
Code, dass ihm bishet noch keine menschliche

Gesellschaft völlig getecht wutde;
eine Utopie, der man sich nur annähern
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kann. Dataus etgeben sich zwei

Konsequenzen. Erstens: Eine dutch ein solches

tigides Rechtsvetständnis konstituieite
«Gesellschaft» ist immei und per se eine

«Selbstorganisierende Gesellschaft». Zweitens:

Eine so konstituieite Gesellschaft
kann die Maiktwittschaft nicht dutch
Zwang einschtänken.

Zum ersten Punkt: Doit, wo Menschen
sich selbst gehöten, otganisieien sie sich

freiwillig. Dort, wo Zwang herrscht, werden

sie organisiert. Dahet scheint det
Begiiff «Selbstotganisietende Gesellschaft»
auf den eisten Blick mit dem Begiiff «liberale

Gesellschaft» weitgehend identisch.
Das einzige, was einen Liberalen ein wenig
skeptisch machen könnte, wäie det Begiiff
«Gesellschaft», dei meist recht unpräzise
und holistisch gebraucht wiid. In der
Lockeschen Theorie ist die Sache noch
klai. Die duich Kontrakt begiündete
Rechtsgemeinschaft ist die Gesellschaft.
Ein dieset Rechtsgemeinschaft übetgeord-
netes «gesellschaftliches Ziel» odet gai eine
inhaltliche Identität, die übet den bindenden

Rechtschaiaktet des Veittages hinausgeht,

gibt es nicht. «There is no such thing
as society», sagte Margaret Thatcher einmal
zu Recht. Sie wollte damit jene Post-68er
treffen, die immer davon sprachen, dass

die «Gesellschaft» an allem schuld und
deshalb auch füt alles Mögliche veiant-
wottlich sei. Gesellschaften können wedei
schuldig noch verantwortlich sein; dies
können nur Individuen. Das, was heute
meist «Gesellschaft» genannt wird, ist in
Wiiklichkeit eine vetküizte Beschteibung
von einem hochkomplexen Intetagieten
zwischen Individuen. Das gilt sowohl füi
liberale (d.h. sich vollständig
selbstotganisietende) wie füt unfreie (d.h. Teilgruppen

«selbstorganisieren» sich zu Lasten an-
detet Teilgtuppen) «Gesellschaften». Letztere

basieien eben nut nicht auf einem
univeisalistischen, liberalen Vetständnis
von Rechten als Eigentumsiechten.

Zum zweiten: Wo Mensch und Eigentum

dutch Recht geschützt sind, da kann
dei freie Austausch von Eigentumsfechten
— also die Maiktwittschaft — nicht
legitimerweise untetbunden weiden. Es mag
natüflich andere legitime Fotmen menschlichen

Intetagietens geben als kaufen und
vetkaufen. Echt solidatisches odet liebens-
wettes Handeln datf nicht dutch staatlichen

Zwang untetbunden weiden. Natüf-

Menschen

werden immer

kaufen und

verkaufen und

auch etwas

für ihre

Mitmenschen

tun.

lieh kann man sich in einem tein theoteti-
schen Denkmodell auch einen sttikt auf
Fteiwilligkeit basietenden Kollektivanat-
chismus mit Gütetgemeinschaft als Altei-
native zui Maiktwittschaft votstellen. Es

ist aber nicht anzunehmen, dass diese

Ordnung stabil wäie. Hält sie sich an iht
Fteiwilligkeitsgebot, dann wetden immei
wiedei Individuen und Gtuppen aussche-

ten, um doch Matktwirtschaft zu prakti-
zieten. Da man sich tealistischetweise eine
kollektiv-anarchistische Gesellschaft kaum
als ökonomisch eifolgteich denken kann,
wütde dies sichet sehr häufig geschehen.
Entweder löst sich dann die kollektiv-
anarchistische Gesellschaft auf (vielleicht
als genossenschaftliches Unternehmen in
einem freien Wettbeweib mit andeten
Unternehmen) odei sie vetsucht die
Abwandelung mit Zwang zu vethindetn und
gleitet in einen kollektivistischen Totali-
tarismus ab.

Erzwungener Gemeinsinn?

Eine liberale Selbstoiganisation witd also

immer mit einet freien Matktwiitschaft
veiknüpft sein. Es kommt hietbei gai
nicht auf ein bestimmtes Menschenbild
an. Die Fiage danach ist von getingetei
Bedeutung füi die liberale Theotie als man
gemeinhin annimmt. Das Recht des
einzelnen ist nicht davon tangiett, ob er
Egoist odei Alttuist ist. Man biaucht keine
Reduktion auf den egoistischen Homo
oeconomicus zu vetfechten, um Liberale! zu
sein. Menschen weiden immer kaufen und
verkaufen und auch etwas füt ihie
Mitmenschen tun.

Hiei eihebt sich nun sowohl von
konseivativet als auch von sozialistische!
Seite Wideisptuch (im Kommunitatismus
scheinen beide fusioniett zu haben). Die
blosse theoietische Möglichkeit, in einei
liberalen Selbstoiganisation auch generös
und altiuistisch zu sein, nütze nichts,
meint man doit unisono. Dei Matkt
wütde diese Möglichkeit ständig untetmi-
nieien. Jedes kollektive Kapital an
Gemeinsinn wüide eiodieit, zumindest abei
wütde die Eigentumsmotal nichts Positives

zum Aufbau eines solchen Kapitals
beitragen.

Man kann diesem Aigument schon lein
logisch entgegenhalten, dass jedes Abweichen

vom liberalen Rechts- und Eigen-
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tumsgedanken nichts andetes als eizwun-
genen Gemeinsinn ptoduzieit — d.h. in
Wiiklichkeit keinen Gemeinsinn. Zumindest

ist die Fteiheit eine notwendige
Voraussetzung, alleidings keine notwendigei-
weise hinieichende Bedingung. Angesichts
dei Komplexität zwischenmenschliche!
Interaktion in modernen Giossgesellschaf-
ten kann es im übiigen keine notwendig
hinieichenden Bedingungen dafüi geben.
Auch die politische Dekietieiung kann
(und wird in den meisten Fällen) hiet
fehlschlagen. Tatsächlich kann abei Freiheit
dennoch ein Motot füi eine Gesellschaft
sein, die «selbstotganisiett» ist und
zugleich Wette und Institutionen
gemeinschaftlichen Zusammenlebens produziert.
Zunächst einmal gibt es schon innethalb
einei maiktwiitschaftlichen Oidnung so

etwas wie eine Moral des Eigentums, die
dei Matkt geneiieit und deien Eizwin-
gung auch füi die Teilnehme! lohnend ist.
Dazu gehört etwa Gewaltvetzicht und
Vertragstreue.

Markt generiert Kultur der
Interaktion

Die Wirkung, die dadurch hervorgebracht
wird, wird gerne unteischätzt und als

nicht wesentlich bettachtet. Erst det Blick
daiauf, was passiett, wenn auch dei maikt-
wirtschaftliche Aspekt dei gesamten Fteiheit

abgeschafft ist, veischafft Klaiheit.
Chile und die Landet des ehemaligen So-

wjetimpeiiums liefein ein Beispiel. Beide
hatten Systeme dei Unfreiheit - Chile
untet Pinochet, das Sowjetimpetium untet
den Kommunisten. Chile liess wählend
dieset Zeit die Maiktwittschaft intakt (ja
vetbesseite sie sogat), im Sowjetimpetium
wat sie abgeschafft. Vetgleicht man, wie
leicht odet schwel die Ttansfotmation zu
einet stabilen techtsstaatlichen Demokiatie

jeweils fiel, so ist klat, dass dies in Chile
besset gelang. Watum? Die alltägliche, von
dei Wiitschaftsfreiheit geneiieite «Kultui»
dei menschlichen Interaktion wai noch
intakt geblieben. Die Gesellschaft blieb in
einet wesentlichen Sphäie weiteihin in dei
Lage, sich selbst zu otganisieien und ent-
sptechende Veihaltenscodices und Institutionen

zu bewahten, wählend im
Kommunismus alles auf deien Zetstöiung
hinauslief. Tatsächlich ist es die staatliche
Planwirtschaft, die eine Gesellschaft ato-

Tatsächlich

ist es die

staatliche

Planwirtschaft,

die eine

Gesellschaft

atomisiert,

und nicht die

Marktwirtschaft.

misiett, und nicht die Maiktwittschaft.
Übet die blosse «fotmale» Einhaltung von
Eigentums- und Veitiagsiechten hinaus
wild dei Maiktptozess (zum Teil als

unbeabsichtigte Konsequenz) immei noch
mehi an Kultut des Zusammenlebens pto-
duzieien. Ein tfivial anmutendes Beispiel
ist die Mode. Sie konstituiert ohne Zwang
Gemeinsames, bisweilen sogai Giuppen-
identität. Eine Kultui des Zusammenen-
lebens entsteht, weil ohne Firmenkultui,
spezifische tegionale Tetminologie, Untei-
nehmensführungsstil odei spezielle
Vertrauensbildung beim Kunden die
Transaktionskosten bei Matktpiozessen zu gross
würden. Eine Marktwirtschaft, die sich
kein Ethos schafft (was es in det Praxis
kaum je gab) ist ineffizienter als eine, die
dies tut. Alles dies eimöglicht auch ausset-
halb des Wiitschaftsbereiches eine staikete

Befähigung zut Selbstoiganisation.
Ein Blick auf die Geschichte zeigt dies.

Alle diejenigen, die einen moralischen
Veifallspiozess seit dem 19. Jahihundeit -
dei gtossen Zeit det bütgeilichen Moral -
mit mehi odei mindet guten Gfünden
konstatieten, um ihn dei zunehmenden
Marktlibetalisietung zuzuschreiben, irren
sich. Seit dem viktotianischen Zeitaltet
hat fast überall in dei Welt die Maiktfrei-
heit drastisch abgenommen. Der Verfall
der Sitten korrespondierte eher mit dem

Aufstieg des Wohlfahrtsstaats. Selbst die

achtziget Jahre — das vermeintliche age of
greed der Reagan I Thatcher-Jahre, das von
den Medien immer wieder als moralzersetzend

beklagt wurde (der Erfolg von
«Dallas» im Fernsehen schien dafür
symptomatisch) — sahen in Wirklichkeit eine
Gtössenzunahme des Wohlfahrtsstaates -
zumindest, was seine Kosten anging.
Umgekehrt: Die Zeit, in weichet det (Markt-)
Liberalismus sich weitgehend durchsetzte,
witd heute als «viktorianisches Zeitalter»

vetspottet, weil es die Moial so hoch
einschätzte, dass man es meist als «spiessig»
bezeichnet. Das, was wir heute als das

intakte «bürgerliche» Modell der Familie
beschreiben, entsteht eist witklich in dieset
Zeit. Dies wideilegt auch die These, dass

det Liberalismus einen ererbten «Kapitalstock

von Motal» aus früheren Zeiten ero-
dieien lasse. Die glosse Zeit des Liberalismus

im 19. Jahihundett wat — nach dem
dutchaus weniget sittenstiengen 18.
Jahihundeit - übetaus «motalptoduzieiend».
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DOSSIER MARKT UND MENSCHENWÜRDE

Die Zeistötung von ptivat (selbst-)
otganisierter Gemeinschaftsfüisotge ist
ein Ptoblem historischen Ausmasses. Es

soll hiet nicht gesagt wetden, dass private
Hilfe im 19. Jahihundett alle Probleme
dei Welt gelöst habe. Niemand - wedet
Private noch dei Staat - kann so etwas
vetsptechen. Jedoch wat das Ausmass der

privaten Philanthropie im Vergleich zu
heute enotm. Dabei ist zu bemeiken -
nur, um den Zusammenhang von
selbstorganisierender Fürsorge und selbstot-
ganisierender Marktwirtschaft zu untet-
stieichen -, dass hiet gerade die radikalsten

Matktlibeialen mit die aktivste Rolle
spielten. Dazu gehöten die zu Unrecht
vielgeschmähten «Manchestet-Libetalen»
wie John Bright und Richard Cobden in
England oder Hermann Schulze-Delitzsch
und Friedrich Harkort in Deutschland. Sie

waten die Mitbegiündet des
Genossenschaftswesens und det Atbeiteiveteine -
eine Konzeption, die bewusst zui Vet-
hindetung von Veistaatlichung und Ent-

Die grosse

Zeit des

Liberalismus im

19. Jahrhundert

war - nach

dem durchaus

weniger

sittenstrengen
18. Jahrhundert -

überaus

«moralproduzierend».

mündigung bei det Füisotge entwickelt
wutde.

Die Zahlen sptechen füi sich. Als im
Jahie 1911 in England 11,5 Millionen
Menschen erstmals in die gesetzliche Sozi-
alvetsichetung gezwungen weiden, ist dies

keineswegs det Riesenfottschtitt, den spä-
tete Geschichtsmythologie daraus macht.
Diese Mythologie, die immei noch in
Schulbüchern vetbteitet witd, bewiikt,
dass die meisten Menschen heute glauben,
die atbeitende Bevölkeiung sei zuvot den

Widtigkeiten des Lebens schutzlos ausgesetzt

gewesen — bis sich fütsotgliche Politiker

ihrer annahm. Die Wirklichkeit ist
anders. 1911 sind bereits übet 9 Millionen
Menschen (privat!) vetsichett.

In Deutschland, wo det konsetvative
Füist Bismarck gegen den eibitterten
Wideistand der Linksliberalen (deren
Genossenschaftswesen damit zetschlagen
weiden soll) als Eistet die
Sozialversicherung einführt, ist die Situation kaum
anders. Zwei Drittel derer, die nun ver-
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sichett weiden, waien beieits zuvor
entsprechend veisichett.

In andeten Beieichen «sozialer»

Staatstätigkeit sieht es ähnlich aus. Dei kanadische

Ökonom Edwin G. West entdeckt in
seinet 1965 erschienenen Studie «Education
and the State» über das englische Schulsystem,

dass die Alphabetisieiungsquote vor
der Einführung des staatlichen Gtund-
schulwesens dutch den Foster Act von 1870

genauso hoch ist wie heute. Eltern und

gemeinnützige freiwillige Veieinigungen
sind also bereit, Verantwortung füt die

Bildung dei Kindet zu übernehmen. Von
dieset Verantwortung ist dank dei
Verstaatlichung des Schulwesens nichts meht
übriggeblieben. Det englische Sozialwis-
senschaftlet David G. Green nimmt sich in
seinem Buch «Reinventing Civil Society»
1993 dei Oiganisation des Gesundheitswesens

in England an. Et entdeckt, dass

dei Umfang private! Kooperativen und
Vetsicheiungen bishet immei untetschätzt
wurde. Allein die schon seit dem 18.
Jahihundett bestehenden Friendly Societies
haben noch 1910 4 734 538 Mitglied«.
Vor allem stellt Green fest, dass diese
veischiedenen Institutionen immet direkt dem
Patienten gegenübei verantwortlich sind,
von denen sie schliesslich abhängen. Sie übten

dahet wiiklich Kostendiuck auf Ätzte
und Hospitälet aus. Es existierte ein Wettbe-
weib, dei niemanden aus dei Veiantwot-
tung liess. Alles dies witd dutch die von
vetmeintlich «verantwottungs bewussten»
Politikern durchgeführte Nationalisietung
des Gesundheitswesens 1948 zetstöit. Un-
teivetsotgung und Kostenexplosion stehen
dahei heute auf det Tagesotdnung.

Det biitische «National Health Setvice»
ist nicht das einzige Beispiel, wo det Staat
bewusst odet unbewusst die «selbstotgani-
sieite» Fütsotge zetstötte. Et tat es immet
voi dem Hintetgrund einet matktfeindli-
chen Ideologie.

Es ist also keine hohle Phrase, dass der
moderne Wohlfahrtsstaat die wohltätigen
und verantwortungsvollen Bausteine det
Gesellschaft in einem unvotstellbaren Masse

zeistöit hat.

Privatisierung als Anreiz moralischer
Evolution

Die Ptopaganda des staatlichen Wohl-
fahitsappatats hat uns systematisch veiges-

Es ist
keine hohle

Phrase, dass

der moderne

Wohlfahrtsstaat

die wohltätigen

und

verantwortungsvollen

Bausteine der

Gesellschaft

in einem

unvorstellbaren

Masse

zerstört hat.

sen lassen, wieviel Gtossattiges eine freie,
«selbstotganisietende» Bütgeigesellschaft
leisten kann, die wiedei reale Eigenvetant-
wottung realen Individuen zuiückgibt.

Gibt es einen Weg zufück zu mehr
«Selbstotganisation»? Sichei, alleine der
Druck der leeren öffentlichen Kassen

macht die Pfivatisietung bisher öffentliche!

Betf iebe und Beteiligungen fast schon

zut unausweichlichen Notwendigkeit.
Liberale fordern dies natütlich nicht nur aus
Einsicht in die Notwendigkeit, sondern

aus prinzipielle! ökonomische! und
moralischer Überzeugung. Soweit also die
Wirtschaft im engeren Sinne betioffen ist, lässt

sich Selbstoiganisation dutchaus heistel-
len - jedenfalls gtündlichet und in grösserem

Umfange als es jetzt noch geschieht.
Reicht dies abet aus, um die gesamte
Fähigkeit zui gesellschaftlichen
Selbstoiganisation wiedethetzustellen? Dei Übet-

gang zu meht Maiktwittschaft führt nicht
automatisch zu meht gemeinnützige!
Eigeninitiative im Fütsotgebeteich. In
Osteutopa hat et in vielen Fällen zu einet
bindungs- und tücksichtslosen
Ellbogenmentalität geführt, die mit einei Nostalgie
zugunsten des alten Regimes beantwortet
witd. Man muss sich vot Augen fühien,
dass die lange Abwesenheit von echtem

Eigentum auch die Motal des Eigentums
giündlich zeistött hat. Die Reetablietung
von techtlich gesichertem Eigentum kann
hiet zunächst nut Voiaussetzungen füt
eine Entwicklung schaffen. Eine wirtschaftliche,

gesellschaftliche und politische Kultui

kann nui selten von heute auf moigen
geschaffen weiden. Es sind die Anieize, die
duich die Rechts- und Eigentumsoidnung
gesetzt wetden, welche entscheiden, ob die
moralische Evolution etfolgteich sein witd
und in dei Lage ist, sogai tief vetwutzelte
kulturelle Blockaden zu übeiwinden.

Dies sollte uns abet nicht daran
hindern, dutch Pfivatisietung die tichtigen
Anteize füi eine solche Evolution zu
setzen. Das gilt natütlich voi allem füi jenen
Beieich, dei besondeis dazu angetan ist,
dem einzelnen den Gemeinsinn «abzukaufen»

und moral hazards zu kteieten, d.h.
ihn zut Übeibeanspiuchung öffentliche!
Ressouicen zu animieien. Man soll sich
dabei selbstredend keine Illusionen
machen, ob eine solche Politik vollständig
tealisietbat ist. Es ist schon aus
anthropologische! Sicht unwahischeinlich, dass
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Menschen einen Staat akzeptieren, dei
nicht ein wenig patetnalistisch ist (unset
Instinktappaiat, so hat Friedrich August
von Hayek einmal bemeikt, entstand in
einet Zeit, in dei dei Mensch in dei
solidarischen Kleinhorde lebte). Auch kann es

dutchaus sein, dass minimale soziale Absi-
chetungen für das Überleben der Gesamt-

otdnung notwendig sind. Vot allem abei
hat det Staat sich selbst Ptobleme geschaffen,

die ihn und sein Tun füt eine Weile
weitet legitimieren, selbst wenn man
eigentlich übet die Legitimität des Ganzen
seine Zweifel hegt. So kann etwa das staatliche

Rentenvetsichetungssystem, das jetzt
noch auf einem «Geneiationenvettiag»
basiert, nicht einfach auf Kapitaldeckungs-
veifahien umgestellt und dann privatisiert
wetden. Die gegenwältigen Rentnet — Bei-
ttagszahlet allemal! - können ja nicht
entschädigungslos in das soziale Nichts ge-
wotfen wetden. Zwischen 40 (optimistische

Schätzung des Kronbetget Kieises)
und 70 Jahren (Schätzung det Atbeitsge-
meinschaft Selbständige! Unternehmet)
wütde die Umstellung in Deutschland
dauern.

Doit, wo Pfivatisietung, d.h. die Übet-
fühiung in die Maiktwittschaft, zumindest

zunächst nicht möglich ist, kann man
zumindest übet föidetliche Anieizsysteme
nachdenken. Wei sich aus dei Abhängigkeit

vom Aibeitslosengeld emanzipiert
und einen Job mit gelinget Bezahlung
annimmt, könnte etwa Lohnzuschüsse beziehen;

wei sich füt ein Jobangebot «zu fein»
ist, kann Kützungen hinnehmen. So odei
so ähnlich, könnte man in vielen Beieichen

wenigstens Vetbessetungen schaffen.
Dei Piivatisietung muss abei dennoch dei

Solidarität ist

nur echte

Solidarität,

wenn sich

jeder bemüht,

zunächst einmal

nicht die

Solidarität

anderer zu

bemühen.

Vonang voi jedei noch so cleveren Politik,
die — meht odei mindet unvollkommen —

Maiktanieize simuliert, gegeben weiden.
Wie man einen solchen Politikwechsel

beweikstelligen soll, daiauf gibt es keine
Patentantwott. Muss eist die Krise des

Wohlfahrtsstaats so viiulent wetden, dass

den Menschen keine andeie Wahl meht
bleibt, als die, den Weg zut freien
Maiktwittschaft zu gehen? Das ist ein Spiel mit
hohem Risiko, denn es ist nicht
auszuschliessen, dass am Ende diejenigen, die

vom Wohlfahttsstaat abhängen, den
autoritären Ausweg suchen.

Es bleibt am Ende nur die Kraft des

Argumentes. Kein geringerer als der grosse
österreichische Liberale Ludwig von Mises
schrieb denn auch bereits im Jahie 1927:
«Für den, der die Welt zum Liberalismus
zurückführen will, bleibt kein anderer Weg

offen als der, seine Mitbürger von der

Notwendigkeit der liberalen Politik zu
überzeugen.»

Wer eine «Selbstotganisietende
Gesellschaft» haben will, der will sicher auch
eine solidarische Gesellschaft. Diese
funktioniert nut, wenn sich alle an eine sttikte
Motal des Eigentums halten. Das heisst:
Solidarität ist nui echte Solidarität, wenn
sich jedei bemüht, zunächst einmal nicht
die Solidarität änderet zu bemühen.
Solidarität ist nut dann echte Solidatität,
wenn sie freiwillig ist. Diese Petspektive
ist auf Selbstoiganisation gelichtet und
vereint den Solidaiitätsgedanken und das

Einstehen füi die freie (adjektivlose)
Maiktwittschaft. Eine Gesellschaft, in det
niemand auf Kosten des andeien lebt -
lassen sich dafür nicht die stäiksten

Atgumente finden?

Die Tatsache, dass bestimmte Massnahmen ergriffen und immer wieder von

neuem ergriffen wurden, beweist nichts dafür, dass sie nicht sinnwidrig wären.

Sie beweist nur, dass die, von denen sie ausgingen, ihre Sinnwidrigkeit nicht
erkannt haben.

Ludwig von Mises, Interventionismus, Archiv für Sozialwissenschaft und

Sozialpolitik, 56. Bd., 1926, abgedruckt in: Die Österreichische Schule der

Nationalökonomie, Hrsg. von Kurt Leube, Texte - Band 1, Wien 1995, Manz.
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Der Markt ist kein Nihilist
Verbindliche Werte, die eine Marktwirtschaft voraussetzt

Es gibt in der intellektuellen Welt die ziemlich verbreitete Ansicht,
liberale Anhänger der Marktwirtschaft seien reine Wertsubjektivisten.
Der Markt fordere keine verbindlichen Wertvorstellungen, sondern

ermuntere Handeln nach persönlichem Belieben. Manche unterstellen

ihm geradezu Wertnihilismus: Sie erstrecken den Bereich des Pluralismus
in einer freien Gesellschaft auch auf moralische Regeln1. Ferner gibt es

auch die seltsame Auffassung, der liberale Marktwirtschaftler kenne

nur Rechte, keine Pflichten. Ferner soll der Markt gemeinschafts- und
traditionsfeindlich sein, den «Egoismus» und die soziale Desintegration
(«Atomismus») fördern. Was ist gegen diese Ansichten einzuwenden?

1 Vgl. zu den Vorurteilen

gegen den Liberalismus

besonders Stephen
Holmes, Die Anatomie
des Antiliberalismus,
Hamburg 1995. Wenn

in diesem Aufsatz vom

Markt oft personalisierend

gesprochen wird,

so nur im bildlichen
Sinn. Es ist dem

Verfasser klar, dass
Begriffe dieser Art nicht

handeln können und der

Markt so auch, streng
genommen, kein «Nihilist»

sein kann. Handeln
können nur Individuen

(s.u.). Was der Aufsatz
von Hayeks Evolutionismus

verdankt, wird
jedem Kenner klar wer¬

den.

2 Vgl. Max Webers

Bemerkungen über den

Jainismus, Gesammelte
Aufsätze zur

Religionssoziologie, Bd. 2, 4.

Aufl., Tübingen 1966,
S. 203 ff.; «die höchste

Heiligkeit erlangt, wer

sich zu Tode hungert».
(S. 206).

3 Vgl. Friedrich August
von Hayek, Recht,

Gesetzgebung und Freiheit,
Bd. II, Landsberg am

Lech 1981, S. 181 ff.;
Karl Popper, Die offene

Geseilschaft und ihre

Feinde, Bd. 2, 3. Aufl.,
Bern 1973.

Zunächst: Dei Maikt be-
tuht auf allgemein geteilten, elementaren

Weitvoistellungen, ohne welche ei nicht
zustande käme. So wiid es füi sinnvoll
gehalten, Leiden duich wirtschaftliches
Handeln zu vetmindetn und Fteuden zu
vetmehten. Es wiid von den Teilnehmern
des Maiktes als Weit angesehen, dass

Menschen sich ihre Wünsche zu eifüllen
und so ihie Lebensumstände zu vetbessetn
suchen. Das ist nichts «Selbstvetständ-
liches»! Asketische Religionen halten dieses

Ziel füi sinnlos und vetkläten die
Aimut und Bedütfnislosigkeit bis hin
zum langsamen Selbstmotd2. Eine weitete
Basisannahme: es ist von Wert, dass das

Individuum seine Ziele frei wählen und
sein Wissen zut Optimietung seinei
Existenz nutzen datf. Die Kollektivisten
(Sozialisten/«Solidatisten») leugnen dies: Es

soll nut gemeinsame Ziele geben. Von Hayek
odei Popper sptechen deswegen mit Recht

von sozialistischen «Hordenethikern»0.
Dies sind elementare, meist nicht

explizit foimuliette Werturteile, die man
hedonistisch-militaristisch (z.B. Ludwig
von Mises) odet natuitechtlich (z.B. John
Locke odei Murray N. Rothbard) begtün-
den kann. Hieraus abgeleitete Weite kommen

hinzu. So setzt Matktwiftschaft einen
Glauben an allgemeinveibindliche moralische

Regeln des Handelns voiaus. So
die Annahme von Regeln geiechten Ver-
haltens, welche Gewaltanwendung, Diebstahl,

Bettug usw. bei dei Dutchsetzung
peisönlichei Interessen ausschliesst. Die
Libertären sptechen in dem Zusammen¬

hang vom «Non-Aggressionsprinzip». Feinet

die Übeizeugung, dass das Eigentum
(ausgehend von dei self-ownership: dem

Eigentum am eigenen Köipei) ein
zentrale! Weit ist. Ohne dieses Eigentum gibt
es wedei Maiktwittschaft noch Fteiheit.
Ein Glaube an den Weit des Vertrags-
piinzips und eine positive Bewertung des

Wettbewetbs sind weitete Ableitungen aus
den Basisnotmen.

Pflicht zur Selbsterhaltung

So müssen sich peisönliche Wünsche
moralischen Geboten (den Regeln det

«Getechtigkeit») untetotdnen — und dies

untetschiedslos füt jedetmann. Dies ist dei

Egalitaiismus liberaler Marktwirtschaft.
Datum btandmatkt ein Supeiindividualist
wie Friedrich Nietzsche den Liberalismus
als Valiante det «Herdenethik». In der

Marktgesellschaft witd man eben nut gross
dutch Dienst an andeten: def «Herde» det
Konsumenten eben, in deren Händen jeder
Franken die gleiche Kaufkraft besitzt. In
dieset Hinsicht gibt es in dei sozialen Praxis

dei Matktgesellschaft keinen Pluralismus

und keine Kompromisse. Es steht
niemandem frei, Interessen zu vetfolgen, welche

die gleichen Rechte des Nächsten
vetletzen, also nach det Maxime zu vet-
fahten, «ich tue, was mir Spass macht». So

kennt das liberale Prinzip, das det
Maiktwittschaft zugtunde liegt, nicht nut
Rechte, sondern ebenso Pflichten in dei
Achtung dei Rechte änderet. Es gibt ein
Ptimat motalischet Noimen übet subjek-
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tive Neigungen. Die klassischen Liberalen

vertreten keinen zügellosen Selbstgenuss,
sondern haben immet Fteiheit von Zügel-
losigkeit untetschieden. Die Henschaft
des Gesetzes muss zui Not auch mit
Gewalt duichgesetzt weiden — vom Staat odet
votstaatlichen politischen Äquivalenten.
Gewisse unmoralische Handlungen, welche

die freie Zusammenatbeit und soziale

Haimonie stören, sind gtundsätzlich
veiboten. Diese motalischen Regeln betuhen
nicht auf Willküt, sondern sind das Ei-
gebnis eifolgteichet Selektion, also von
Tiadition. Es haben nut Gtuppen übetle-
ben und wachsen können, die nach diesen

Regeln gelebt haben.
Das Vertrauen auf gemeinsame Basisweite

eist stiftet das soziale Band: Die
Achtung und Aneikennung dei Gesetze,
das Einstnehmen von Verträgen und
Verabredungen, die freie Bindung an Regeln
des geschäftlichen Veikehts, an Treu und
Glauben. Nut untet dei Voraussetzung
dei Bindung an Gesetz und Motal — und
der Bindung des Gesetzes an moralische
Giundsätze — können wesentliche
Institutionen des Matktes wie Eigenintetesse,
Privateigentum, Wettbewetb, wirtschaftliches

Ptinzip, sich zum besten des Ganzen
auswiiken. Die Votaussetzung dei Fteiheit
ist eben eine Einschränkung dei Fteiheit
(von Hayek). Aus diesel Einschränkung
wächst Vertrauen als entscheidendes
soziales Gtundkapital einet atbeitsteiligen
Gesellschaft.

Die moralische Pflicht zut Selbst-

ethaltung ist kein Egoismus. Sie besagt,
dass jedei zunächst füt sich die Vetantwot-

tung ttägt. Er hat die Pflicht, sich und
seine Familie zu veisotgen. Ei datf diese

Selbstvotsotge nicht auf seine Mitmenschen

abwälzen, d.h. (ohne Not) auf
Kosten andetet leben. Die Staatshilfe in
peisönlichen Angelegenheiten ist datum
etwas, das möglichst zu veimeiden ist,

wenn die Fieiheit allet ethalten bleiben
soll. Denn ein petsönlichet Hilfsanspiuch
auf Staatsleistungen wiid zu einem Zwang
gegen andeie, die Entsprechendes leisten
müssen (sei dies auch übet den Steuei-

zwang vetschleiett). Diesen Standpunkt
brandmarkt die solidarische Hoidenethik
als Egoismus. Abei dei Gegensatz zut
Selbsteihaltung, zum Eigenintetesse, ist
nicht Hingabe an die Gemeinschaft und
«Alttuismus», sondern Selbsthass, Selbst-

4 Siehe Holmes, Anti-

liberalismus, a.a.O.,
S. 443 ff.: «Die

Entstellung der
Begrifflichkeit».

5 Vgl. Gerd Habermann,
Der Wohlfahrtsstaat.
Die Geschichte eines

Irrwegs, Ullstein
Taschenbuch, Berlin 1997
(die Abschnitte über

Goethe, Schiller und

Wilhelm von Humboldt,
S. 47 ff.).

kasteiung und parasitäre Ausnutzung
det Gemeinschaft4. So wie auch dei
Gegensatz von Wettbewerb das Monopol
und nicht, wie einige Begriffsveidtehei
meinen, Liebe; der Gegensatz von Eigentum

die Eigentumskonfiskation dutch
willkütliche Hellsehet, nicht die Batm-

hetzigkeit ist; ebenso ist dei Gegensatz
zu Recht nicht die Pflicht, sondern
Tyrannei, Sklaverei und Gtausamkeit; dei
Gegensatz von Tausch nicht Solidarität,
sondern Ausgeliefettsein und det Gegensatz

von liberalei Fieiheit nicht
Henschaft, sondern willkütliche Henschaft,
von Individualismus nicht Gemeinschaft,
sondern nui eine etdtückende Form von
Gemeinschaft, z.B. in Kasten odei Sekten
ist.

Aus dei Pflicht zut Selbsteihaltung lässt

sich eine Tugendlehte und sogat eine Pei-
sönlichkeitstheotie ableiten. Die Aus-

gangsfrage ist hiet: Welchen Petsönlich-

keitstyp setzt die freie Matktgesellschaft
voraus?5 Niemand kann dieset Pflicht ohne

Disziplin, zivile Tapfetkeit, Fleiss, Otd-
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• Oeconomia». Eine Allegorie der Wirtschaft: Baugewerbe, Textilindustrie,
Handel, Verkehr, Land-, Forst- und Alpwirtschaft, Weinbau, Fischerei, Jagd,

Bienenzucht u.a. Im Vordergrund ein Handwerker, ein Kaufmann und ein Bauer.

Der Stich von 1703 wird dem Zürcher Künstler Johannes Meyer (1655-1712)
zugeschrieben. (Schweiz. Landesbibliothek, Bern)
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Die Moral

fordert nicht

die Preisgabe von

Eigeninteressen:

der Vorteil von

Vertrauen und

Zusammenarbeit

in einer

arbeitsteiligen
Gesellschaft

ist gegenseitig.

6 Vgl. Matt Ridley.
Die Biologie der Tugend.

Warum es sich lohnt.

gut zu sein, Berlin
1997: Franz M. Wuke-

tits. Soziobiologie,
Heidelberg, Berlin,

Oxford. 1997.

7 Vgl. auch Goethes
scheinbares Paradoxon:

• Der Mensch muss
Egoist sein, um nicht

Egoist zu werden»

(Wilhelm Meisters
Wanderjahre. I. 6). Henry

Hazlitt spricht von der
• Ethik des Mutuaiismus»

(The Foundations of

Morality, New York

1994).

nung, Entschlossenheit, Mässigung, Aus-
dauet, Zuvetlässigkeit, Verantwortungsgefühl

und Wahthaftigkeit genügen, also

ohne jene Qualitäten, die wittschafts-
fremde Romantiket getn als «bürgerliche
Tugenden» ironisieren. Eine schöne Fotmulietung

des Ideals bütgetlichei Tüchtigkeit
findet sich z.B. bei dem Ameiikanet
Benjamin Franklin. Die liberale Fundietung
dei Maiktwittschaft hat also dutchaus
Platz füi eine Tugendlehte, ja sie fotdett
sie, ohne deswegen einen selbstlosen
Menschen konzipieten zu müssen. Die Motal
fotdett nicht die Pieisgabe von Eigenintet-
essen. Vielmeht foimuliett sie nui die
mittelfristigen (techt vetstandenen) Interessen
des einzelnen: Dei Vorteil von Vertrauen
und Zusammenatbeit in einet aibeitstei-
ligen Gesellschaft ist gegenseitig. Sozio-

biologen6 sptechen von «reziprokem
Altruismus» als ethische! Eifolgstegel: «Der
wahre Egoist kooperiert1'.» Dei Gegensatz
zwischen Individuum und Gemeinschaft/
Gtuppe fällt so in sich zusammen. Dieset
«reziproke Altruismus» det Soziobiologen
ist nichts als die in zahlreichen Kultuiktei-
sen bekannte Goldene Regel det
Gegenseitigkeit, die sich schon bei Konfuzius und
im Alten Testament findet.

Mikrogruppen und erweiterte
Ordnung

Die moralischen Regeln gelten als
allgemeine Votschiiften des Vethaltens giund-
sätzlich füi alle Mitgliedet einet Gesellschaft:

Ihnen unteiliegen die Unternehmet

genauso wie die Aibeitnehmet. Daneben
haben beide Gtuppen ihie besondete Be-
tufs- und Geschäftsethik. Auch Veistösse

gegen moralische Regeln kommen in allen
Schichten und Betufsgiuppen vot: Dei
Unteinehmei veistösst nicht weniget häufig

gegen Gesetz und moralische Voischiift
als seine Beschäftigten. Et ist nicht das

amoralische Monstium, das sozialistische
Autoren aus ihm gemacht haben, wählend
sie gleichzeitig die abhängig Beschäftigten
zu moralischen Athleten stilisierten. Die
Ttennungslinie zwischen «Gut und Böse»

vetläuft nicht zwischen Schichten,
sondern sie geht dutch das Innere jedes
einzelnen, unabhängig von seinei Stellung im
Wirtschaftsprozess.

Dies alles sind Wette, die sich dutch
Tradition - nicht durch Eifindung eines

einzelnen Vetstandes und auch nicht als

Etgebnis von Instinkten — herausgebildet
haben, also etfolgteiche Handlungsmustet
waien. Es haben nui Giuppen übellebt,
die nach diesen Wetten lebten. So wuide
dei Aufstieg einei «erweiterten Ordnung»
(des aibeitsteiligen Matktes) möglich, auf
dessen Basis heute Milliatden von
Menschen etnähtt weiden. Wei gegen diese

Gtundposition einet Maiktwittschaft
polemisiert, wie die Hordenethiket, muss
wissen, dass er sich damit übet elementare
Lebensinteiessen seinei Mitmenschen
hinwegsetzt.

Die Ptimätwette kleine! Gemeinschaften

nach den Gtundsätzen det Solidarität,
des Teilens und des naiven Alttuismus
können auf diesel Ebene alleidings nicht
angewendet weiden. In dei «erweiterten

Ordnung» wiid übeiwiegend füi
unbekannte Kunden produziert; Signale füt die

lichtige Ptoduktion sind die Pteise und die
Gewinnaussicht, nicht die Ptoduktion füi
den Gebtauch. Auf det Basis dei
«Nächstenliebe» allein — nach den Gtundsätzen
dei Mutter Teresa — könnte die eiweitette
Oidnung nicht existieren, so seht sie

andeteiseits die Existenz von Mikiogtup-
pen, wie z. B. dei Familie, votaussetzt.
«Niemand kann die Menschheit an seinem

Familienfest teilnehmen lassen» (dies wai dei
Intum des Sozialismus). Wii leben heute
eben alle in zwei Oidnungen: in den
unmittelbaten face-to-face-Reziehungen nach
den moralischen Regeln von Kleingtuppen
und in det «erweiterten Ordnung», die sich
inzwischen übet die ganze Eide etstteckt
und deien moralische Basis dei «reziproke
Alttuismus» ist.

Tradition und Gewohnheit

Wenn Konseivative beklagen, die
Maiktwittschaft sei tiaditionsfeindlich, so ist
dies in moralische! Hinsicht falsch. Det
Matkt setzt eine stienge Bindung an
bewährte moralische Tiaditionen voraus.
Maiktwittschaften ohne solche Tiaditionen

degenerieren, fühien ins Chaos,
welches eine Zwangsintegration dutch
totalitäre Oidnungen hetausfoidett, ohne
das Otdnungsptoblem zu lösen. Dei
Subjektivismus in dei Maiktwittschaft
setzt einen Fundus an Gemeinsamkeiten

voiaus, den viele untetschätzen. Bertrand
de Jouvenel schrieb einmal: «Wie blind
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muss der einzelne Mensch sein, wie dummdreist,

um nicht zu erkennen, dass er von
dem abhängt, was andere zusammengetragen

haben, und um nicht zu spüren, wie
elend er in jeder Hinsicht wäre, wenn er
nicht an diesem Kapital und an dieser

Organisation teilhätte, wie wenig sie von
seinem geringen Beitrag abhängt und wie sehr

er von ihr abhängig ist!»8 Dies gilt auch füt
den Bestand an moralischen Regeln.

Dezidiette Maiktwittschaftlei wie Friedrich

August von Hayek odet Wilhelm Röpke
nehmen datum auch füi Tiadition,
Gewohnheiten, übetliefette Sitten, ebenso
wie füi Religion und selbst füi den
Aberglauben Stellung, wenn diese das Übet-
leben von zentralen Wetten (wie Eigentum
und Fieiheit) sichern9. Sie polemisieren
nicht gegen Gtuppen und Gemeinschaften,

die dieses Etbe vermitteln. Die
moralischen Spielregeln und das, was das

Gemeinsame zwischen Gruppen stiftet,
das soziale Band ausmacht, liegen vot odet
jenseits von Maikt und Staat: Es sind
Gefühle det Zusammengehötigkeit, die sich
in Konventionen, Sitten und
entsprechenden Meinungen objektivieren. Diesel
tiansindividuelle soziale Rahmen macht
Fieiheit und Zusammenatbeit übethaupt
eist möglich. Dies ist ein Aspekt, den be-
sondets die ametikanischen Kommunita-
liei gegenwärtig mit Recht betonen10.

Ökonomisch ausgediückt: Sitten,
Gewohnheiten, Gtuppengemeinsamkeiten
(«Institutionen») schaffen stabile Hand-
lungsetwattungen und gegenseitiges
Vertrauen als «Sozialkapital», senken damit
die Tiansaktionskosten im individuellen
Veikeht, indem sie das Handeln det Beteiligten

betechenbai machen: Jedei kann
sich auf den andeien im Rahmen einei
freien Solidarität dutch Atbeitsteilung
vetlassen. Dadutch weiden Getichte und
Rechtsanwälte entlastet. Die Kosten dei
Duichsetzung von allgemeinen Veihal-
tenstegeln sinken. Hinzu kommt die

Entlastung des Individuums vom chronischen

Entscheidungsdiuck in allem und
jedem, dei ihn sonst handlungsunfähig
machen wütde (Bertrand de Jouvenel: «Wir
würden wahnsinnig werden, wenn sich
jeden Tag die Namen der Strassen unserer
Stadt ändern»). Dutch «Entlastungen» die-
set Ait - um den Ausdtuck Arnold Gehlens

zu gebtauchen - wird der Spielraum für
Freiheit etweitert. Intakte Institutionen

sind darum Standortvorteile. Wie Francis

Fukuyama schreibt: «Die liberale Demokratie

funktioniert dann am besten, wenn der
Individualismus durch den Gemeinschaftsgeist

abgemildert wird. Genauso
funktioniert der Kapitalismus besser, wenn der
Individualismus durch die Bereitschaft zum
Zusammenschluss ausgeglichen wird
Zusammenarbeit ist am effizientesten, wenn sie

von einem Sozialkapital gegenseitigen
Vertrauens ausgehen kann, die auf gemeinsamen

Vorstellungen von Loyalität, Ehrlichkeit,

Pflichten usw. beruht11.» Es gibt insoweit

keinen Gegensatz zwischen liberalem
und «kommunitarischem» Denken. Die
Gliedeiung dei Menschheit in Gtuppen ist
ein soziales Gtundfaktum, das die klassischen

Liberalen nie geleugnet haben. Sie

waten keine «Atomisten». Die Bindung an
Familie, Clan, Stamm, Nation odet an
Club, Vetein, Nachbatschaft, Kirche, jüngstens

Computeinetzwetke, also an Piimäf-
wie Sekundäigemeinschaften steht det
individuellen Fieiheit nicht entgegen12. Dei
klassische Liberalismus ist nicht
gemeinschaftsfeindlich, insoweit die Bindung aus
freien Traditionen odei freien («gewillküi-
ten») Entschlüssen hetvotgeht.

Verfall der Werte?

Alleidings: Moralische Regeln und
Institutionen weiden nicht automatisch dutch
den Maikt reproduziert, wenn die
Menschen nicht dei Meinung sind, dass sie

weit sind, eihalten zu wetden, wenn sie

nicht auch als petsönliche «Pflicht»
aufgefasst weiden. Dei Wettbeweib fotdett
nicht ohne weiteres ihie Geltung. Wilhelm
Röpke sprach sogat von ihm als «MoraT
zehrer»: «Markt, Wettbewerb und das Spiel
von Angebot und Nachfrage erzeugen [diese]
Reserven nicht, sondern verbrauchen sie

und müssen sie von den Bereichen jenseits
des Marktes beziehen. Auch kein Buch der
Nationalökonomie kann sie ersetzen.
Selbstdisziplin, Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, Fairness,

Ritterlichkeit, Masshalten, Gemeinsinn,

Achtung vor der Menschenwürde des

anderen, feste sittliche Normen, das sind alles

Dinge, die die Menschen bereits mitbringen

müssen, wenn sie aufden Markt gehen.
Sie sind die unentbehrlichen Stützen, die
ihn vor Entartung bewahren. Familie, Kirche,

echte Gemeinschaften und Überlieferung

müssen sie damit ausstatten10.»

8 Bertrand de Jouvenel,
Über Souveränität,
Neuwied 1963, S. 302.

9 Vgl. Friedrich August
von Hayek, Die Verfassung

der Freiheit,
Tübingen 1971, S. 80 ff.

(«Aberglaube über den

Aberglauben»).

10 Vgl. hierzu den von

Georgios Chatzimarkakis
und Holger Hinte

herausgegebenen Band:

Freiheit und Gemeinsinn.

Vertragen sich

Liberalismus und

Kommunitarismus?, Bonn

1997.

11 Francis Fukuyama,

Konfuzius und

Marktwirtschaft, München

1995, S. 410.

12 Es gibt immer noch

einige naive Liberale,
die nicht verstehen

wollen, dass es
abgestufte Loyalitätskreise
gibt, nicht nur «ich» und

die «Menschheit». Sehr

schön zeigt dies ein

Sprichwort aus Somalia,
das bei Wuketits

(a.a.O.) zitiert wird:
• Ich und Somalia gegen
die Welt; ich und mein

Clan gegen Somalia;
ich und meine Familie

gegen den Clan; ich

und mein Bruder gegen
die Familie; ich gegen
meinen Bruder», S. 93.

13 Wilhelm Röpke, Ethik
und Wirtschaftsleben,
in: Wolfgang Stütze!

(Hrsg.): Grundtexte zur
Sozialen Marktwirtschaft,

Stuttgart/New
York 1981, S. 439 ff.
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Wet die Maiktwittschaft füt den Vetfall
dieset Weite verantwortlich macht, vet-
kennt zunächst, dass ein abstraktei Kollek-
tivbegtiff füi nichts verantwortlich
gemacht weiden kann. Es gibt die
Maiktwittschaft als witkende Einheit so wenig
wie die Gesellschaft, den Staat usw. Die
Verantwortlichkeit für das Handeln liegt
immet nui bei einzelnen. Wo die Gliedet dei
Familien, Kitchen, wo die Tiäget dei
staatsbüigeilichen Etziehung, die Votbil-
dei in Geschmack und Sitte peisönlich
vetsagen, entattet damit auch die Maikt-
wirtschaft. Wertetziehung können immet
nui konktete Petsonen leisten. Hiei gibt es

heute gewiss Defizite. Die aneizogenen
Wette müssen die Nachfrage und damit
auch das Angebot sttuktuiieten helfen.
Die Zensut muss im Inneren jedes einzelnen

liegen.
Alle persönlich-subjektiven Wettent-

scheidungen müssen in Bindung an die

geschilderten allgemeinen Weite und
Institutionen voi sich gehen, wenn sich die

Der

Gemeinschaftssinn

schwindet

überall dort,

wo das

Prinzip der

Gegenseitigkeit

durch eine

zentrale

Autorität

ersetzt wird.

freie Ordnung erhalten soll. Insoweit gibt
es zwischen Fieiheit und Ttadition,
zwischen Fieiheit und Bindung, zwischen

Selbsteihaltung und Tugend keinen

Gegensatz. Dei «Atomismus» oder Super-
individualismus einiger überspitzende!
Libertäre! hat mit den Traditionen des

klassischen Liberalismus wenig zu schaffen.
Dei wichtigste Föidetet des «Atomismus»
und des «Egoismus» ist heute det Staat, dei
die legitimen Grenzen seinei Tätigkeit
übetschteitet. Matt Ridley hat mit Recht

festgestellt, dass die zwangsmässigen
Umverteilungen des Wohlfahrtsstaates auf dei
Gebeiseite nut Widetwille und Ablehnung,

bei seinen Klienten abet nicht
Dankbatkeit, sondern Apathie, Wut und
das Bestreben etzeugen, das System
auszunutzen. Det Gemeinschaftssinn schwindet
überall dort, wo das Prinzip dei
Gegenseitigkeit dutch eine zentrale Autotität
eisetzt wiid. Ein Büigei, der wie ein

unmündiges Kind behandelt witd, vethält
sich auch so.

Die umfassende Verantwortung der Unternehmensführung

Wenn Unternehmer vom Staat - zu Recht - günstige Rahmenbedingungen

verlangen und sich - ebenfalls zu Recht - gegen das in letzter Zeit sogar von

bürgerlichen Parlamentariern geforderte Primat der Politik gegenüber der
Wirtschaft wehren, so sind sie aufgerufen, ihre eigene Verantwortung umfassend
wahrzunehmen. Sie müssen also versuchen, Aktionären, Mitarbeitern sowie

der Um- und Nachwelt gleichermassen gerecht zu werden. Lassen sich diese
Interessen unter einen Hut bringen? Das gemeinsame Ziel nicht nur in

betrieblichen, sondern auch in wirtschaftspolitischen Auseinandersetzungen,
müsste darin bestehen, das langfristige Gedeihen der Unternehmung zu

gewährleisten. Es gilt, im Rahmen der oben umschriebenen unternehmerischen

Notwendigkeiten das finanzielle Fundament so zu stärken, dass Einbrüche

ausgeglichen und nach Möglichkeit der Erfolg auch im härteren Wettbewerb sowie

in einem generell schwierigeren äusseren Umfeld nachhaltig gesichert werden

kann. Kurzfristig angelegte Maximierung der ausgewiesenen Gewinne bzw. der

Gewinnausschüttungen sind ebenso kontraproduktiv und verwerflich wie

unangemessene Forderungen der Arbeitnehmer. Das bedeutet keine Absage an das in

letzter Zeit oft missverständlich angepriesene Shareholder-Value-Prinzip
Gelingt es trotz Dynamik, Innovationen, Konzentration der Kräfte, klaren

Führungsgrundsätzen und bester Motivation der Mitarbeiter nicht, dieses Ziel zu

erreichen, so gehört es zur umfassenden Verantwortung des Unternehmers, auch

bei Fusionen, ganzer oder teilweiser Betriebsschliessung menschliche Härten
nach Möglichkeit zu meiden und die gebotene soziale Hilfe anzubieten.

Aus: Hans Letsch, Freiheit und Verantwortung - ein Kompass Im Labyrinth
politischen und wirtschaftlichen Wunschdenkens, 10 Jahre Aargauische Stiftung
für Freiheit und Verantwortung in: Politik und Wirtschaft, Aarau 1998, S. 48 f.
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Über Solidarität und soziale Gerechtigkeit

Für weite Teile der Bevölkerung mag es beruhigend sein zu wissen,

dass heute kaum mehr die Gefahr einer heissen Sozialisierung der

Produktionsfaktoren oder einer eiskalten Enteignung privaten
Vermögens durch aggressive und gewaltsame Revolutionen besteht.

Weniger bekannt aber ist vielleicht die Tatsache, dass die heutigen
Revolutionen zumeist in der Aushöhlung, Besetzung oder
sinnentstellenden Umdeutung vertrauter Begriffe, mit denen wir unsere
Ideen und Überzeugungen zu beschreiben versuchen, stattfinden.
Und das sehr subtil und mit erstaunlichem Erfolg.

L/as Ptinzip det Solidarität,
in dei die spontane Akzeptanz voiheti-
schendei Veihaltensiegeln, das Privateigentum

und die individuelle Fteiheit als

gemeinschaftseihaltende Faktoten
dominierten, prägte die Entwicklung unsetet
Zivilisationen. Das Befolgen moralische!
Weite, die sich ebenso wie die untet ihnen
lebenden Menschen ständig ohne votge-
gebene Richtung odet Zweck weiterentwickeln

und die duich die besonderen
Umstände von Zeit und Raum spontan
einsetzenden nachbaischaftlich otganisiet-
ten Hilfs- und Votsotgemassnahmen et-
wiesen sich als gesellschaftlich überaus
witksam. Sie führten zut Bildung klein«,
übeisehbaiei Solidaigemeinschaften mit
gemeinsam verfolgten Zwecken, Zielen
und Absichten. Die Institution det Familie

mit ihtet selbstvetständlichen, biologisch

bedingten Solidarität wuide so zum
Kein kulturellei Evolution. Es waten wohl
meistens die Notwendigkeiten dei
Umwelt, die diese Gtuppen zut gemeinsamen
Vetfolgung konktetet Ziele veranlasste.

Dei Stufe dieset ehet einfachen früheren
Gesellschaften sind die Menschen im Laufe
dei Entwicklung eist entwachsen, als untet

sich ständig ändernden Bedingungen
meht und meht Mitgliedei dadutch Eifolg
hatten, dass sie gerade jene Wette und
Regeln des Veihaltens missachteten, die ihre

angestammte alte Gemeinschaft zunächst
einmal zusammengehalten hatte.

Im Zuge dei industriellen Revolution,
wählend dei die Mobilität dei Bevölkeiung

in ungeahntem Tempo zunahm und
die streng geregelten Städte mit zum Teil
entwutzelten Menschen übeifüllte, eiwie-
sen sich diese traditionellen und selbstvei-

ständlich gewoidenen Institutionen dann
schon bald als nicht meht austeichend.
Um den aus den Fugen geratenen sozialen

Stiuktuien, die zut Verelendung giosset
Bevölkeiungsteile, zut Vetödung weitet
Landsttiche und zu Aufruhi und
politischen Untuhen fühlten, staatlichetseits
Heu zu wetden, wuiden im Laufe des

19. Jahthundetts eigene gesamtstaatliche
Behötden gebildet, die zunächst die
allgemeine Vetsicheiung obligatorisch füt alle
machten. Diese Stiuktutzusammenbiüche
und das Veischwinden dei kulturellen
Giuppenmilieus fühlten zui Zwangsmitgliedschaft

in diesen Institutionen und
wutden so zum Eisatz spontanei Solidat-
hilfe dei kleinen Gemeinden. Bald wai die

Notwendigkeit weitgehend akzeptiert, dass

in aibeitsteiligen und höchst mobilen Ge-

sellschaftsotdnungen bestimmte Institutionen,

die diese nicht mehi funktionierende

Familiensolidatität eisetzten, für
jene Mitbütget soigen, die unveischuldet
an den Rand ihtet Existenz geiaten. In dei
katholischen Soziallehre bildete sich ungefähi

zui selben Zeit det Begiiff des «Soli-
daiismus» heiaus, dei ein Gesellschaftssystem

beschreiben wollte, das wedei vom
Individual- noch vom Kollektivptinzip,
sondern von der Solidarität als wechselseitige!
Vetbundenheit dei Menschen ausgeht.

Solidarität als Norm

Spätestens seit Auguste Comte witd Solidarität

in einem notmativen Sinn, dei von
dei hetkömmlichen Inteiptetation giund-
legend veischieden ist, benützt. Mit dei
Begtündung det «Société positiviste» im
Jahre 1848 dutch Comte entstand im Laufe
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dei Zeit eine Art sozialet Bewegung
namhafter und einflussreicher Intellektuellen
Dem Zeitgeist entspiechend begann sie
die Phantasien dei Sozialtefotmei zu
beflügeln.

Bei Comte witd eine positivistische
Verpflichtung und Veiantwottung gegenübei
dei Gesellschaft angenommen, und die
Solidarität witd als soziale Tugend dei
Selbstlosigkeit zum bestimmenden moralischen
Weit dei Gesellschaft eihoben. Nachdem
die Menschheit eist ein religiöses und
dann ein metaphysisches Entwicklungsstadium

duichlaufen hatte, wat sie nach

ComtesWorsteWnn^en nun im 19. Jahihundett

endlich in das «positive» Zeitaltei
eingetreten. Comte zufolge wüide die Gesellschaft

iht Geschick fortan nach
wissenschaftlichen Gtundsätzen gestalten. An
dei Spitze allei Wissenschaften stand da-
het die Soziologie, die Comte in seinem

Hauptwetk «Couis de phüosophie positive»
(1830) zunächst «Soziale Physik» nannte.
Mit dieset Soziologie wollte ei eine Natut-
wissenschaft des sozialen Lebens begiün-
den, die sich alleidings im Laufe seinei
Atbeit meht und meht hin zu einet sozialen

Metaphysik entwickelte, die dann zu
einei ehet unveiständlichen Menschheits-
teligion degenerierte.

Comtes Ausfühiungen übet den, wie et
meint, notwendigen consensus zwischen
den Teilen eines Gesellschaftssystems, den

et mit Solidarität bezeichnet, bleiben techt
leere Vetallgemeinetungen, wenn nicht
übethaupt Binsenweisheiten. Mit keinem
Wott legt et dai, watum Institutionen —

und welche — notwendig solidarisch
auftreten odet andere wiedetum mit seinet

Inteipietation unverträglich sein sollten.
Seit ungefähi dei Mitte des vorigen

Jahthundetts begegnen wit zunehmend
häufiget dem vagen Begiiff dei Solidatität
als positivem moralischem Wert in dei
entsprechenden Liteiatui. Etwas spätei
entwickelte et sich dann, gepaatt mit dei
ebenso Undefinierten «sozialen Ftage», zut
akademisch bettiebenen Sozialpolitik.
Diese neue wissenschaftliche Disziplin,
die im gtossen und ganzen fast bis heute
die systematische Etfotschung akutet
gesellschaftliche! Missstände meist dutch
sozialpolitische Schwätmeieien etsetzt,
wutde von den um Gustav von Schmoller

geschalten «Kathedetsozialisten» an den

preussischen Univetsitäten mit Etfolg und

Schmoller

kontrollierte

gemeinsam

mit seinem

Weggefährten

Friedrich Althoff
die universitäre

Berufungs- und

Vorlesungspolitik

im Deutschen

Reich bis weit

in unser

Jahrhundert

hinein.

1 Vgl. Fritz Raab, Die

Fortschrittsidee bei
Gustav von Schmoller,
Freiburt i. Br. 1934;
oder Walter Eucken,
Die Überwindung des

Historizismus, in:
Schmoller's Jahrbuch,
LXII, 1938.

2 G. von Schmoller,
Volkswirtschaft,
Volkswirtschaftslehre und

-méthode, HdStW,

3te. Auflage, Bd. VIII.

3 Vgl. G. von Schmoller,
Grundfragen der Sozialpolitik

und der

Volkswirtschaftslehre,

Duncker & Humblot, Leipzig,

1904. Seite 79 ff.

4 Vgl. G. von Schmoller,
op. cit.

5 Carl Menger, Neue

Freie Presse, Wien,
6. Januar 1891.

Einfluss votgetiagen1. Dei Sozialismus ist
füt sie «als Philosophie des sozialen Elends

entstanden, [und] repräsentiert eine den

Arbeiterinteressen angepasste Richtung der

Wissenschaft, wie die Nach-Adam Smithsche
Naturlehre eine den Interessen der
Unternehmer dienende Theorie geworden war»2.

Es scheint det Gtuppe um Schmoller daher

nut techt und billig, dass das Prinzip dei
Vetteilungsgerechtigkeit «als eine leitende
Idee des Ethos nicht bloss im Recht, sondern
auch in der Sitte seinen Ausdruck»1" findet.
Ihnen zufolge ist füt die Gütet- und
Einkommensverteilung dahet immet nut «der

Staat, ist die Gesellschaft mit ihren Sitten
und ihren Rechten verantwortlich»4.

Als unumstiittenes Haupt dei «jüngeren
deutschen historischen Schule», die in dei
blossen Beschteibung wirtschaftliche! und
gesellschaftliche! Eischeinungen odei im
Abdiucken historischei Belichte die höchste

Wissenschaftlichkeit eiblickte und
dahet exaktet deduktive! Foischung meist
ablehnend gegenübeistand, kontrollierte
Schmoller, gemeinsam mit seinem
Weggefährten Friedrich Althoff, die univetsi-
täie Beiufungs- und Voilesungspolitik im
Deutschen Reich bis weit in unset
Jahihundett hinein. Die bewusste Ausschaltung

theoretische! Aibeit ttug wesentlich
dazu bei, dass die neuen Fotschungsbetei-
che «Sozialpolitik» odet «Wohlfahrtsstaat»
in det Hauptsache zut politischen
Agitation wutden (und bedauetlichetweise)
wie Carl Menger schteibt, zut «blinden

Gegnerschaft gegen Kapital, Unternehmergeist

und gegen jede individuelle Initiative
und Selbstverantwortung in wirtschaftlichen

Dingen»'' vetkommen sind. Eine
klare, umfassende und auch opeiationale
Abgtenzung des Begtiffes dei Solidatität in
det akademischen wie auch politischen
Diskussion fehlt offenbat auch noch heute.

Angesichts vaget Beschteibungen dei
Ziele und Absichten von akademisch
betriebene! Sozialpolitik, die füt Legionen
von Studenten und praktizierenden So-

zialpolitiketn gewisseimassen vetbindlich
wutden, kann es kaum übettaschen, wenn
es in det Folge bis in unseie Tage zu
schwefwiegenden Fehlkonzeptionen
staatliche! Aufgaben und zu gefähilichen
gesellschaftlichen Entwicklungen kommen
musste. Appelle an die Solidatität,
unbestimmte Schuldgefühle und vielleicht auch
ein gewisses Mass an Neid, beflügelten seit
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ihtet Einfühlung die Phantasien zahlloset
Sozialpolitiket in ihtem immei wiedetkeh-
lenden Bestreben, eine Gesellschaft nach
ihien nicht nähet definierten Votstellun-
gen übei «soziale Geiechtigkeit» und
vermeintlichen Ansptüchen ans Kollektiv zu
konsttuieten. Aus dei Idee dei Sozialversicherung

wurde zunehmend eine
Umverteilungspolitik.

Ich wende mich dahet nun dem noch
viel konfuseren, emotional aufgepeitschten,

ja fast naikotischen Begiiff dei
«Sozialen Geiechtigkeit» als meinem zweiten
Punkt zu.

Soziale Gerechtigkeit -
ein narkotischer Begriff

In Fottsetzung det Methoden «gutei Poli-

cey» des 18. Jahthundetts, im Übeigang
vom ländlichen Paupetismus zum städtischen

Proletariat und von dei Agtatwitt-
schaft zut Industtialisietung, entwickelte
der planende und steuernde Staat untet
Bismarck eine ungeahnte Dynamik.
Politisch überaus geschickt wutde schon
damals (ebenso wie heute) det moralisierende

Appell an die Solidatität zwischen
den Klassen in veimehitem Masse nicht
nui zui Duichsetzung staatliche! Eingiiffe
in die Veimögensveiteilung genutzt,
sondern auch um die lohnabhängigen Schichten

an die jeweils dominierenden
machtpolitischen Ziele des Staates zu binden. So

wuchsen dem intetvenietenden Staat
immet meht neue Aufgaben zu. Obwohl die
«Sozial Vetsichetung» von ihten Anfängen
an eine obligatorische Vetsichetung in
einei vom Staat kontrollierten einheitlichen

Otganistaion mit Zwangsmitgliedschaft

bedeutete, wich die eigentliche Idee
dei Votsoige immer deutlicher det Idee
dei Umverteilung, wobei eine nicht nähet
definierte «soziale Gerechtigkeit» als Leitbild

diente. An die Stelle des Fteiheits-
schutzes des Individuums als Voraussetzung

füi das leibungslose Funktionieren
von Demokiatie und Maiktwittschaft
wutden meht und mehi kollektive
Wohlstandsziele gesetzt, die untet dem
Deckmantel einei sozialen Gerechtigkeit in zahllose

und unübeisichtliche Giuppenbegün-
stigungen und Intetventionen ausuferten.
Ablesbat am Anstieg dei Staatsquote
haben bis heute mächtige Koalitionen oiga-
nisieitet Interessen den Sozial- odet Wohl-

Joseph ßeuys, Das

Kapital, 1970-1977.
© Hallen für neue

Kunst, Schaffhausen.

fahttsstaat in einet dutchaus voiausseh-
baten Weise missbtaucht und ausgedehnt.
Mit dei taschen Zunahme dei sozialpolitischen

Staatsaufgaben begann sich abei
auch die Basis dei Legitimität, nämlich die

Zustimmungsbeieitschaft det Regietten,
zu verändern, so dass wit es heute mit
einem Anspiuchsdenken zu tun haben,
das kaum noch übetsehbat ist.

Sechs Punkte sind im Votfeld einet
radikalen Kiitik zu beachten:

1. Wit können uns selbstvetständlich
die Frage stellen, ob die bewusste Wahl des

Matktes als Methode zut Kootdinietung
wirtschaftliche! Handlungen mit seinei
unsicheten, unvotheisehbaren und zufälligen

Stteuung dei Votteile, dei Positionen
odet Begabungen eine getechte Entscheidung

wat. Wenn wii uns abei einmal
entschlossen haben, den Matkt als Veitei-
lungsmechanismus zu gebiauchen, so ist es

sinnlos, übet die soziale Geiechtigkeit
odet Ungetechtigkeit det Etgebnisse zu
lamentieren.

1
i

-

¦>;:¦
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Politisch überaus

geschickt

wurde der

moralisierende

Appell an die

Solidarität

zwischen den

Klassen in

vermehrtem

Masse nicht nur

zur Durchsetzung

staatlicher

Eingriffe in die

Vermögensverteilung

genutzt,

sondern auch

um die

lohnabhängigen

Schichten an

die jeweils

dominierenden

machtpolitischen

Ziele des

Staates zu

binden.

2. In Maiktwittschaften kann es keinen

engen Zusammenhang zwischen subjektivem

Vetdienst odet individuellen Bedürfnissen

und einet Belohnung geben.
3. Im Matkt witd jedei nach dem Weit

entlohnt, den seine speziellen Leistungen füt
diejenigen haben, denen et sie anbietet.

4. Dei Weit seinet Leistungen steht lo-
gischetweise kaum je in einet notwendigen
Beziehung zu dem, was wii
umgangssprachlich sein Veidienst nennen könnten
und auch nicht zu seinen Bedürfnissen.

5. In maiktwiitschaftlich otganisietten
Gesellschaften kann dahet die Tatsache,
dass eine Giuppe eine bestimmte Position
erreicht hat, keinen Ansptuch im Namen
dei Geiechtigkeit begtünden, dieses

Niveau auch weitet zu behalten.
6. So ist es itreführend von Geiechtigkeit

zu sprechen, wenn es um die Frage geht,
was in einei Maiktwittschaft gerecht wate.

Dei Begiiff det «sozialen Gerechtigkeit»
tauchte gegen Mitte des votigen Jahthundetts

in Italien zum etstenmal auf und
bedeutete die Etzwingung von Regeln des

gerechten Veihaltens. Seit John Stuart Mill
benützen wii ihn dann synonym mit
jenem det «sozialen Geiechtigkeit». In dei
neueien Liteiatui findet man mituntet
auch Tetmini wie economic justice odet gai
environmental justice, alleidings ohne je
auf eine opetationale, sinnhafte Definition
detselben zu stossen. Heute wiid dieses

politisch so wiikungsvolle Schlagwort det
«sozialen Geiechtigkeit» mit beachtlichem

Etfolg meist zut Kaschietung det Zuteilung

von Sondetintetessen vetwendet.
Die vielfältigen und periodisch immei

wiedei auftauchenden Theorien des Matkt-
vetsagens, ebenso wie die Klagen übet die

ungerechten Etgebnisse des Matktpiozes-
ses, lichten sich votwiegend gegen die
Ungleichheit dei Belohnungen und gegen das

Missvethältnis zwischen diesen Belohnungen

und angenommenen Vetdiensten,
Bedürfnissen, Leiden odet Anstrengungen
einzelnei Petsonen odet Giuppen. Man
nimmt hiet fälschlich an, dass dei Matkt
ein Mittel zut Befriedigung bestimmtet
sozial etwünschtet Resultate ist. Und sollten

Mätkte diese Bedingungen nicht erfüllen,

so liegt dei Fall eines Vetsagens voi,
das dutch soziale Intetventionen repariert
weiden sollte, denn dei Maikt ist nut eine
soziale Institution, die wedet ein Ziel noch
eine Richtung hat.

Dass das Schlagwort von dei «sozialen

Geiechtigkeit» so mächtig wutde, ist voi
allem abei auf die Fotdetung zutückzu-
fühten, dass einzelne Maiktteilnehmet
davo! bewahrt weiden sollen, von einet einmal

etteichten gesellschaftlichen Stellung
wiedet absteigen zu müssen. Und wenn im
Namen dei «sozialen Geiechtigkeit» weitete

Staatseingtiffe, wie Subventionen füi
die Bauein odei Pensionsgaiantien votge-
nommen weiden, so geht es meist datum,
die etieichte Position einet Gtuppe zu
schützen. Es witd auch geschickt zum
Schutz bestehende! ebenso wie zui Veilei-
hung neuei Privilegien veiwendet. Selbst
der politisch attraktive Appell an die
«soziale Parität» zwischen den vetschie-
densten Einkommensgtuppen lässt sich
damit rechtfertigen.

Alleidings sind in einem System dei
«sozialen Geiechtigkeit» jene geschützten
Positionen immet das Etgebnis detselben
Kiäfte, die nunmehr die relative Stellung
detselben Leute hetabdiücken. Schliesslich

wai ja die Position, welche die jetzt
eist Privilegierten nun verteidigt sehen

wollen, ebensowenig vetdient odei getecht
eiwoiben, wie die niedrigere Stellung, auf
die sie nun herabsteigen sollten. Es etgibt
sich dahei dei gtoteske Schluss, dass nun
untet den neuen, geänderten Bedingungen
die alten Positionen det Privilegierten nut
eihalten wetden können, wenn andeten

Gtuppietungen jene Chancen verweigert
weiden, denen die Pfivilegietten ihten
Aufstieg zunächst einmal ja zu veidanken haben.

Ein neuer Typus von Gesellschaften

Es daif dahei niemals das wirtschafts- und
gesellschaftspolitische Ziel matktwiitschaft-
lichei Oidnungen sein, bestimmten
Petsonen, Gtuppen odet Koalitionen otgani-
sieitet Intetessen Vorteile, wie garantierte
Atbeitsplätze, freies Studium odet
Einkommen zuzusichern. Und man kann den

Etfolg solchet Massnahmen auch nicht
messen, indem man veisucht, die Weite
solchet Einzeleigebnisse zusammenzuzählen.

Aus diesel Sicht wiid es deutlich,
waium das Ziel dei Sozialpolitik odet det
Wohlfahttsökonomie auf einem giund-
sätzlichen Ititum beiuht: Zum einen kann
det Gtad von Befriedigung, den vetschie-
dene Giuppen etteichen, nicht sinnvoll
addiert wetden, und zum anderen ist das det
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Bedütfnisbefiiedigung zugiundeliegende
Maximietungsptinzip immei rein subjektiv
und kann dahet nicht gesamtstaatlich
erfasst wetden. Gesellschaften freiet
Menschen sind keine Oiganisationen und haben
dahet auch keine gemeinsamen konkreten
Ziele. Das Prinzip einet verteilenden
Gerechtigkeit kann auf die Resultate einet
Maiktwittschaft, die sich aus den spontanen

Interaktionen einet Anzahl unabhängig
maximietendet Menschen etgeben, dahet

logisch nicht angewendet weiden.
Die Anwendung einheitliche! und

gleiche! Regeln auf das Veihalten einei Vielzahl

tatsächlich giundveischiedenei
Menschen muss zu sehi unteischiedlichen Ei-
gebnissen füi diese Individuen fühien. Um
diese natüflich unbeabsichtigten, abei
unvermeidlichen Untetschiede in der
materiellen Position einzelne! Peisonen untet
politischem Elfolgszwang und Dtuck mit
Hilfe von Regietungsmassnahmen
abzubauen, begann man die Menschen nicht
mehi nach gleichen, sondern nach
veischiedenen Regeln zu behandeln. So kam
eine vollkommen neue Votstellung von
Geiechtigkeit auf, die sich nicht meht
damit begnügte, Vethaltensiegeln füi die
individuellen Maiktteilnehmer aufzustellen,

sondern bestrebt ist, füt bestimmte
Petsonen odet Giuppen bestimmte Etgeb-
nisse zu etzielen. Langsam ttansfotmieten
sich dahei Gesellschaften freiet und
unabhängige! Menschen, gekennzeichnet dutch
Rechtsstaat und Maiktwiitschaft zu einem
fundamental andeien Typus von
Gesellschaften: Im Zuge unbeschränkte! Staatsmacht

entstehen Oiganisationen, die sich
dutch gemeinsame Ziele odei Zwecke
definieren. Die populate Idee, die Zwangsgewalt

dei Regieiungen einzusetzen, um
«positive» Geiechtigkeit zu etzielen, muss
dahet langfristig die individuelle Fteiheit
zeistöten. Diese Idee setzt ein Einvet-
ständnis übet die wünschensweiten Ziele
einet Verteilung voiaus, die in einei
Gesellschaft freiet Menschen, deien Mitglie-
det sich wedei einandei noch dieselben
Tatsachen kennen, abet uneiteichbat bleiben

muss.
Geiechtigkeit ist ein moralisches Konzept,

und nut menschliches Veihalten
kann als solches bezeichnet wetden. Es

kann dahei nicht zui Beschieibung von
unbeabsichtigten, spontanen odet nicht
bewusst konstiuietten Systemen, Zustän¬

den odet Etgebnissen herangezogen weiden.

Nut wenn diese Zustände absichtlich
heibeigefühit wutden odet hätten hetbei-
gefühit wetden können, macht es Sinn, die
Handlungen deijenigen, die diese initiieit
odei geduldet haben, als gerecht odet
ungerecht zu bezeichnen. In einet Gesellschaft

freiei Menschen abei kann niemand
voiheisehen, was odei wieviel jedes
einzelne Mitglied ethalten wiid. So sind die
Eigebnisse, die individuelle Mitglieder
erzielen, weder das Resultat einet höheren
Absicht, noch ist eine Institution
verantwortlich füi die Verteilung det Ressoutcen

untet den Maiktteilnehmetn. Die
Zustände, die wii als Etgebnis matktwitt-
schaftlichet Aktionen antreffen, können
dahet im Sinne einet verteilenden Geiechtigkeit

wedei gerecht noch ungetecht sein.
Nut in einei Otganisation, deren Mitglie-
det im Dienste eines gemeinsam verfolgten

Zieles aufAnotdnung handeln, könnte
dem Begiiff ein Inhalt gegeben weiden.

Wo niemand in dei Position des Vettei-
lets ist, kann es auch keine austeilende
Geiechtigkeit geben. Nach Friedrich August
von Hayek gilt: «Keine denkbaren Regeln für
das Verhalten der einzelnen, die sich in einer

Marktwirtschaft gegenseitig mit Gütern und
Dienstleistungen versorgen, könnten eine
Verteilung herstellen, von der es sinnvoll wäre

zu sagen, sie sei gerecht oder ungerecht6.»
Nach ihm ist es ein kategoiischet Fehlet,
«den Begriff der Gerechtigkeit auf andere
Umstände als menschliches Handeln oder

Regeln, die diese bestimmen, anzuwenden»''.

Dei staatliche Zwang zut Voisotge lässt
sich in einet demokratisch otganisietten
Gesellschaft freiet Menschen sachlich dahei

nut mit dem unbestimmten Atgument
etkläten, dass det Duichschnittsbütget
dazu neigt, seine künftigen Bedüifnisse
notoiisch zu untetschätzen, und das um so

meht, je weniget et besitzt. Dieses Atgument

wutde zui politischen Doktrin und
wild in dei Hauptsache dazu benützt, um
als Ausnahme von den allgemeinen Ftei-
heitstechten den Bütgei per Gesetz zut
Abdeckung dei Risiken in einet
staatlichen Vetsichetung zu veipflichten. Am
Ende des 20. Jahthundetts stellt sich indes
die Foidetung nach einet giundsätzlichen
Revision dieset zeitbedingten sozialpolitischen

Massnahme, die von einei Gleich-
heitsdokttin getragen ist, die wedet
logisch noch ethisch zu techtfeitigen ist.

Die populäre

Idee, die

Zwangsgewalt

der Regierungen

einzusetzen,

um «positive»

Gerechtigkeit

zu erzielen,

muss langfristig
die individuelle

Freiheit

zerstören.

6 F.A. von Hayek, Drei

Vorlesungen über

Demokratie, Gerechtigkeit
und Sozialismus,
W. Eucken Institut,
Vorträge und Aufsätze

63, J.C.B. Mohr

(Siebeck), Tübingen 1977.

7 Vgl. F.A. von Hayek,

Law, Legislation and

Liberty, Vol. Il, U. of

Chicago Press, Chicago
1960.
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Langfristiges Denken als Herausforderung
für globale unternehmen
Im Dilemma zwischen kurzfristiger Gewinnmaximierung und Nachhaltigkeit

Anlässlich einer Tagung zwischen führenden Vertretern global
tätiger Unternehmen sowie internationaler Organisationen vom
25. bis 27. Juni 1998 in Tällberg (Schweden) wurde die Frage
diskutiert, inwieweit die «Logik des Marktes» eine nachhaltige
soziale Entwicklung der Menschen in den ärmsten Ländern
der Welt fördert oder sie im Gegenteil behindert.

Die Globalisietung stellt
Unternehmen in zunehmendem Masse voi
die unteinehmenspolitische Entscheidung,
in welchem Ausmasse sie Stakeholders von
Dtittweltländetn — beispielsweise Atbeit-
nehmei — am Wertzuwachs teilnehmen
lassen.

Mit dem Stichwort Globalisietung witd
jenet Piozess umschiieben, welche! heute
viele Unternehmen, und zunehmend auch
kleine und mittlere Unternehmen (KMU),
etfasst und diese dazu vetanlasst, weltweit
tätig zu sein.

Die «Logik des Matktes» foideit, dass

Unternehmen ihie Beschaffungs- und
Produktionskosten möglichst niedtig halten.
Wo immet auf det Welt Kostendispati-
täten entstehen, sind sie gezwungen, ein
vothandenes Potential an Kostenein-

spatungen als Wettbewetbsvotteile zu
realisieren. Da die Peisonal- und Inftasttuktut-
kosten in Entwicklungsländern auf unvet-
gleichlich tiefeiem Niveau sind als in
hochentwickelten Industtieländetn, fühlt
dies zu einet Vetlagetung von Ptoduk-
tionsaktivitäten in diese Landet. Dabei gilt
es, die Tatsache im Auge zu behalten, dass

mehi als 3 Milliatden Menschen weniget
als 1 Dollat im Tag vetdienen und keinen
Zugang zu saubetem Wassei haben, wählend

gleichzeitig die zehn reichsten
Familien dei Welt ein Vetmögen untet sich

vereinigen, welches 1,5 Mal gtösset ist als

dasjenige det 48 ätmsten Landet det Welt
zusammen.

Angesichts dieset ungleichen Verteilung
des Reichtums dieset Welt dfängt sich

Frage an die «Theotie dei Maiktwittschaft»

auf, welchen Beitrag die «Logik des

Maiktes» leistet, um die Verteilung des

Wohlstandes zugunsten dieset Menschen

zu fötdetn. Welche Spielregeln gibt es,

dass Abhängigkeiten nicht ausschliesslich
und piiotitäi als Mittel det kurzfristigen
Gewinnmaximieiung eingesetzt wetden?
Was sagt die «Logik des Maiktes» zut Kin-
deiatbeit, was zu menschenunwüidigen
Löhnen? Was lehrt die «Logik des Matktes»

zum Veihalten gegenübei Landein,
welche Menschentechte gtob vetletzen?
Gibt es Kiäfte innethalb (odet aussethalb)
dei Maiktlogik, welche das Dilemma
zwischen dem Konzept des Economic Value

Added (EVA) und einem sustainable
human development auflösen?

Die Spielregeln dei fteien Konkuirenz
beinhalten, dass Unternehmen stets dort
produzieren, wo die Kosten am günstigsten
sind. Kotiigietende Mechanismen
staatliche! Gesetzgebet gteifen füt globale
Akteure wenig, supranationale Veteinbatun-

gen wie die Menschentechtskonvention
odet die Konvention zum Schutz det
Artenvielfalt und det Umwelt bleiben
weitgehend unwitksam, weil sie letztlich
unverbindlich sind. So arbeitet det globale
Matkt heute weitgehend autonom und
bleibt det staatlichen Kontrolle entzogen.
Dieses neue «grenzenlose» Spielfeld des

Maiktes tuft nach neuen Autotitäten, welche

den (ethischen) Rahmen setzen, innethalb

dem sich die ökonomisch orientierte
Allokation zu bewegen hat.

Langfristige Perspektiven

Die Auflösung des Dilemmas etfoidett
eine langfristige Ausrichtung det Untet-
nehmenspolitik im Sinne des Ausgleichs
von Interessen. Es liegt dutchaus in dei
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langfristigen «Logik des Maiktes», wenn
global tätige Unternehmen Gtundwette,
welche die zwischenmenschlichen
Beziehungen leiten, als Geschäftsptinzipien an-
eikennen und diese in ihren Credos vet-
anketn, auch wenn die Ausnutzung von
Abhängigkeiten kutzftistig einen
betriebswirtschaftlich interessanteren Gewinnpush
bewiiken können; denn es witd damit die
volkswirtschaftliche Basis füt eine
nachhaltige Nachfrage in zukünftigen Wachs-
tumsmätkten entzogen. Das (scheinbare)
Dilemma zwischen kuizftistiget Gewinn-
maximierung und Nachhaltigkeit löst sich
durch einen langfristig orientietten Opti-
mieiungspiozess auf. In dieset Petspektive
wetden die ökonomischen Allokations-
ptinzipien mit den Zielen einei
nachhaltigen sozialen Entwicklung deckungsgleich.

Globales Netzwerk von
Verantwortungsträgern

Die zukünftigen «Hütet» einet «globalgovernance

for sustainable human development»

veibinden sich so zunehmend zu
einem Netzwetk. Einen weltweit dutch-
setzbaten Schutz det menschlich-sozialen
Entwicklung kann gewähtleisten, wet übet
eine entsprechende Autotität und Macht
veifügt.

Network Business-Community

Globale
Unter-

Einflussreiche

Regierungennen m e 11

Network
Finance

Community

Indivi
duum

Network
Politics

Internationale

Organisationen

NGOs

Network NGO's

Zukünftige Ttäget det Macht in einet
sich globalisierenden Welt sind neben dem
Gesetzgebet die obetsten Vetantwottungs-
ttäget von Weltuntetnehmen, die Non
Governmental Organisations, einflussteiche
nationale Regietungen sowie anetkannte

Das

(scheinbare)

Dilemma

zwischen

kurzfristiger

Gewinnmaximierung

und

Nachhaltigkeit löst

sich in einer

langfristigen

Perspektive

auf.

internationale Oiganisationen; jedoch nicht
isoliert, sondern nut im Vetbund, als Netzwetk

untet gleichgesinnten Partnern, vet-
mögen diese Machttiäget Prozesse
einzuleiten, welche eine nachhaltige soziale

Entwicklung in den Entwicklungsländern
fötdetn. In det Tat sind solche Ktäfte
beieits am Wetk:
— NGO's akzeptieien keine

Lippenbekenntnisse odet blutleere Ctedos; sie

zwingen notfalls Unternehmen übet das

Dtuckmittel det öffentlichen Meinung,
Ausnutzung von Abhängigkeiten zu
Lasten dei Menschentechte und dei
Umwelt zu untetlassen. Welches global
tätige Unternehmen kann sich heute auf
Dauet — auch im Lichte des Shareholders
Value — leisten, öffentlich an den Pranget

gestellt zu wetden?
— Det Dialog zwischen den zukünftigen

Autoiitäten des globalen Maiktes hat
schon längst begonnen. In veischiedenen

Gefässen — wie z.B. im «Business

foi Social Responsibility», einet Vereinigung

von fühlenden US-Fitmen - weiden

Standatds füi die soziale Nachhaltigkeit

entwickelt. Anlässlich det

Tagung in Tällbetg wutde votgeschlagen,
ein infotmelles Foium zwischen leitenden

Verantwortlichen globale! Untet-
nehmen, Vertretern aneikanntei intei-
nationalei Oiganisationen sowie
ausgewählten NGO's ins Leben zu tufen, um
einen konstiuktiven Dialog daiübei zu
fühien, wie det Piozess einei nachhaltigen

sozialen Entwicklung mit den Zielen

dei Optimietung rein ökonomische!
Weitschöpfungsketten in Einklang
gebracht wetden kann.

— Det «Council on Economic Priorities»,
eine Afbeitsgemeinschaft zwischen
Sozialpartnern in den USA, hat die Initiative

eigtiffen, «Social Accountability
Standatds» (SA 8000) — dies in Analogie
zu ISO 14001 - zu entwickeln.

— Fühlende, global tätige Unternehmen
stellen in ihiei Veifassung den
Menschen ins Zenttum. So schteibt
beispielsweise Nestle in den «giundlegen-
den Management- und Fühtungsptinzi-
pien» (1997): «Nestle richtet sich mehr

auf Menschen und Produkte aus als auf
Systeme»; und etwas weitet unten: «Deshalb

zeigt Nestlé seit jeher Respektfür die
Kulturen und Traditionen aller Länder,
in denen das Unternehmen seine Produkte
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vertreibt.» Nestlé akzeptiert dahet
kulturelle und soziale Untetschiede und ist

gegen jede Disktiminietung. Auch
andeie globale Unternehmen, wie
beispielsweise Novartis, orientieren sich
zunehmend «aus ethischen sowie
geschäftspolitischen Gründen an Verhaltensnormen,
welche die Gesundheit, die Sicherheit und
die Umwelt achten» {Novartis-'Qericht
1997, Gesundheit, Sichetheit und
Umwelt). Global tätige Unternehmen denken

datübet nach, im Jahresbericht ein

spezielles Kapitel übet konkiete Schlitte
im Rahmen det sozialen Verantwortung
einzuiichten.

Pionierleistungen schaffen
Wettbewerbsvorteile

Netzweike zwischen den neuen Autoritäten

einei globalen Wiitschaft etmöglichen
eine «global governance for sustainable

human development». Vieles lässt hoffen, dass

die zukünftigen Vetantwoitungsttägei einet

globalen Wirtschaft ihre Verantwortung
aktiv wahrnehmen. Veischiedene Untet-
nehmen leisten konktete und spütbate
Beittäge, um die Lebensgiundlagen dei
Menschen in den Entwicklungsländern zu
veibessein. Solche Pionieileistungen zahlen

sich langfristig als Wettbewetbsvotteile
aus.

Es liegt
insbesondere

auch im

langfristigen

Interesse der

Wirtschaft,

dass die

potentiellen
Wachstumsmärkte

der Zukunft

nicht ihrer

existentiellen

Grundlagen

beraubt werden.

MARKT UND MENSCHENWÜRDE

Die Uno wiid untet dem Titel «2B2M»

(Two Billion to Matket) ein Projekt statten,

welches in enget Zusammenaibeit mit
dei Business Community Vothaben zum
Auf- und Ausbau det Basisinftastiuktut
und zui Steigetung des Bildungsniveaus
unteistützen witd.

Schlussbemerkungen

Die «Logik des Maiktes» zwingt im Zuge
dei Globalisietung viele Unternehmen,
ihie Ptoduktionszentten an die jeweils
günstigsten Ptoduktionsstandoite zu vet-
lagetn; diese befinden sich oft in
Entwicklungsländern. Es stellt sich füi jeden
Unternehmet, weichet global atbeitet, die

Frage, welchen Weg ei zwischen kutzfiisti-
get Gewinnmaximieiung und Nachhaltig-
keitsptinzip einschlägt. Fühlende Welt-
untetnehmen nehmen in zunehmendem
Masse in enget Zusammenaibeit mit
NGO's sowie internationalen Oiganisationen

ihie neue Verantwortung waht, im
Rahmen globale! Netzweike dafüt Sotge

zu tragen, dass ökonomische Abhängigkeiten

in unterentwickelten Landein nicht
missbiaucht weiden; denn es liegt
insbesondere auch im langfristigen Interesse dei

global players, dass die potentiellen Wachs-

tumsmätkte dei Zukunft nicht ihtet
existentiellen Gtundlagen beraubt weiden.

Wer übernimmt Patenschaftsabonnemente?

Immer wieder erreichen uns Anfragen von Lesern oder Einrichtungen (zum Beispiel Bibliotheken),

welche die Schweizer Monatshefte aus finanziellen Gründen nicht regelmässig beziehen

können. Es ist uns nicht möglich, alle Wünsche zu erfüllen. Deshalb sind wir aufIhre Mithilfe
angewiesen. Unser Vorschlag: Übernehmen Sie ein Patenschaftsabonnement der Schweizer

Monatshefte für Fr. 100.- (Ausland Fr. 121.-). Rufen Sie uns bitte an. Wir nennen Ihnen

gerne Interessenten. Sie können uns auch einfach die diesem Heft beigefügte Geschenk-Abo-

Karte mit oder ohne Nennung eines Begünstigten zusenden. Vielen Dank!

Unsere Adresse: Schweizer Monatshefte, Administration, Vogelsangstrasse 52, 8006 Zürich

Telefon 01/3612606, Telefax 01/363 70 05

SCHWEIZER MONATSHEFTE 79. JAHR HEFT 2 31


	Dossier : Markt und Menschenwürde
	Marktwirtschaft und Selbstorganisierende Gesellschaft
	Der Markt ist kein Nihilist : verbindliche Werte, die eine Marktwirtschaft voraussetzt
	Über Solidarität und soziale Gerechtigkeit
	...
	Langfristiges Denken als Herausforderung für globale Unternehmen : im Dilemma zwischen kurzfristiger Gewinnmaximierung und Nachhaltigkeit
	...


